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1 EINLEITUNG UND ZUSAMMENFASSUNG 

Die Gemeinde Stansstad lebt eine fortschrittliche Energie- und Umweltpolitik. 2009 wurde die Gemeinde Mit-

glied im Trägerverein Energiestadt und 2011 wurde ein Energiekonzept erarbeitet, in welchem Energiepotenziale 

bestimmt sowie eine Energiebilanzierung erstellt wurden. 2012 erhielt Stansstad das Label Energiestadt, welches 

die Leistungen im Energie- und Umweltbereich würdigt. Die erste Re-Zertifizierung hat 2016 stattgefunden, die 

zweite erfolgte 2020. 

2017 wurde auf Bundesebene das neue Energiegesetz verabschiedet mit konkreten Zielsetzungen für das Jahr 

2035 (Senkung Energie- und Stromverbrauch). Der Kanton Nidwalden hat 2019 ein Energieleitbild erarbeitet, 

welches sich in der provisorischen Fassung auf die nationale Stossrichtung abstützt und die konkreten Ziele auf 

kantonale Verhältnisse skaliert. In der endgültigen Fassung hat das Papier jedoch alle Zähne verloren, konkrete 

Ziele sind nicht mehr definiert. 

In diesem Kontext steht die Energie- und Umweltstrategie Stansstad 2035. Nebst der Definierung von quantita-

tiven Zielsetzungen für das Jahr 2035 wird aufgezeigt, welche Massnahmen der Zielerreichung dienlich sind (Ab-

senkpfad). Sie beziehen sich einerseits auf die kommunale Ebene, wo Gebäude und Handlungsfelder im direkten 

Einflussbereich der Gemeinde stehen und Vorbild-Charakter aufweisen. Als Referenz dient primär die Energie-

buchhaltung EnerCoach 2018. Anderseits beziehen sich weitere Zielsetzungen und Massnahmen auf das ganze 

Gemeindegebiet, bei welchen die Energiebilanzierung 2015 die Datengrundlage darstellt. Als Richtschnur wer-

den aussagekräftige und gut überprüfbare Indikatoren gewählt, anhand welcher die Umsetzung der Strategie 

bzw. die Zielerreichung kontrolliert werden können. Mit Biodiversität und Wasser werden weitere Bereiche er-

fasst, die zukünftig an Wichtigkeit gewinnen werden. 

Die in Kapitel 5 notierten Massnahmen sind als Ideensammlung zu verstehen, welche zusammen mit den Ziel-

setzungen beschlossen und in Aktionspläne überführt werden müssen. Es versteht sich von selbst, dass die Ziel-

erreichung sporadisch überprüft werden muss, was nur durch eine Aktualisierung der Energiebuchhaltung sowie 

der Energiebilanzierung geschehen kann. 
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2 GRUNDLAGEN 

2.1 KOMMUNALES ENERGIEKONZEPT 2011 

2011 befand sich die Gemeinde mitten im Zertifizierungs-Prozess für das Label Energiestadt. Dabei wurden einige 

Themenbereiche eruiert, bei welchen aufgrund der Auslegeordnung Handlungsbedarf erkannt wurde. Daraufhin 

wurde das Energiekonzept Stansstad 2011 erstellt (Version 1.1 vom 22. November 2011, Anhang 6.1). Es liefert 

einerseits eine Energiebilanz 2010 und anderseits konkrete Massnahmen in verschiedenen Energiestadtberei-

chen. Was fehlt, sind konkrete und quantitative Zielsetzungen und entsprechende Absenkpfade. 

 

2.2 KOMMUNALES ENERGIELEITBILD 2011 

Stansstad verfügt über ein kommunales Energieleitbild (Fassung vom 4. April 2011, Anhang 6.2), welches primär 

qualitative Zielsetzungen enthält. Darin wird besonders hervorgehoben: 

Die Gemeinde… 

• setzt sich aktiv für die Förderung von Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Einsatz 

von erneuerbarer Energie ein 

• fördert Massnahmen zur Reduktion fossiler Energien und zur Effizienzsteigerung 

• ist Vorbild beim Umsetzen der Massnahmen 

• macht entsprechende Vorgaben bei Neubau, Sanierung und Umbau von gemeindeeigenen Liegenschaf-

ten 

Damit setzt die Gemeinde stark auf ihre Vorbildfunktion und auf die Förderung von Massnahmen auf dem ganzen 

Gemeindegebiet. 

 

2.3 LEITBILD DER POLITISCHEN GEMEINDE STANSSTAD 2017  

Im Leitbild aus dem Jahre 2017 (aktualisiert 14. Januar 2019, Anhang 6.3) schreibt der Gemeinderat im Abschnitt 

4 (nicht vollständige Aufzählung): 

Der Gemeinderat… 

• Schützt die Bevölkerung, wo möglich, vor unverhältnismässigen Immissionen wie Abgasen, Lärm und 

Lichtverschmutzung 

• Sorgt dafür, dass die Wohn- und Lebensqualität der Bevölkerung durch den Verkehr möglichst wenig 

beeinträchtigt wird 

• Fördert die naturnahe Begrünung im Siedlungsgebiet 

• Betreibt eine nachhaltige und umweltschonende Energiepolitik 

• Fördert den Ersatz nicht erneuerbarer durch erneuerbare Energien 

• Sorgt dafür, dass die Menge an Abfall, wo immer möglich, durch Vermeidung reduziert wird 
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2.4 ENERGIEBILANZIERUNG 2015 / ENERGIEBUCHHALTUNG 2018 

Der IST-Zustand des Energieverbrauchs auf dem Gemeindegebiet wird anhand der Energiebilanzierung 2015 be-

stimmt (Anhang 6.4). Die Bilanzierung wurde durch Beda Bossard, Büro für Baubiologie, Bauökologie und Energie 

BARBOS in Stans, erstellt. Sie liegt in der Version vom 15.11.2016 vor und wurde auf Konsistenz und Vollständig-

keit geprüft. 

Die Energiebilanzierung 2015 stellt das Referenzjahr dar, auf welchem teilweise die Zielsetzungen 2035 basieren. 

Der IST-Zustand des Energieverbrauchs der kommunalen Gebäude wird anhand der Energiebuchhaltung 2018 

bestimmt (Anhang 6.5). Die Buchhaltung wird von Daniela Spichtig (Schule) und Beda Bossard (Pol. Gemeinde) 

geführt. 

 

2.5 ENERGIESTADT 

Im Rahmen der Re-Zertifizierung Energiestadt 2020 wird aktuell ein energiepolitisches Aktivitätenprogramm 

2020 – 2023 erarbeitet (Anhang 6.6). Es enthält 26 Massnahmen aus den sechs Energiestadtbereichen, welche 

bis 2023 umgesetzt werden sollen. 

 

2.6 ENERGIELEITBILD KANTON NIDWALDEN 

Das kantonale Energieleitbild Nidwalden (Anhang 6.7) wurde im Mai 2019 fertiggestellt. Das Leitbild definiert die 

Vision, die Ziele und Leitsätze der kantonalen Energiepolitik. Aus diesen werden für die Umsetzung Aufgaben und 

Massnahmen abgeleitet. Im provisorischen Arbeitspapier von Ende 2018 wurden konkrete Zielsetzungen defi-

niert, welche in der endgültigen Version jedoch fallen gelassen wurden: Es sind nur noch qualitative Ziele er-

wähnt. 

Gemäss dem provisorischen Arbeitspapier wurden die Energiepolitischen Ziele bis zum Jahr 2050 wie folgt defi-

niert (Referenzjahr 2000): 

• (Z1) Die Wärmeerzeugung erfolgt mit einem maximalen Anteil von 10 % an fossilen Brennstoffen 

• (Z2) Der Energieverbrauch des bestehenden und neu zugebauten Gebäudeparks wird insgesamt um 

mindestens 20 % gesenkt 

• (Z3) Der Stromverbrauch wird pro Person um 18 % gesenkt 

• (Z4) Die Stromproduktion aus neuen erneuerbaren Energien wird um 100 GWh/a erhöht 

 

Die publizierte Endversion enthält folgende Leitideen: 

• (Li1) Die Wärmeerzeugung erfolgt mit einem stark reduzierten Anteil an fossilen Brennstoffen.  

• (Li2) Der Energieverbrauch des neu gebauten Gebäudeparks wird markant und messbar gesenkt; der 

Energieverbrauch soll bei bestehenden Gebäuden merkbar gesenkt werden. 

• (Li3) Der Stromverbrauch pro Person wird merkbar vermindert. 

• (Li4) Unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit wird die Stromproduktion aus einheimischen, er-

neuerbaren Energien möglichst ausgeschöpft und wo möglich neu erschlossen. 
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2.7 ENERGIESTRATEGIE 2035 / 2050 UND TOTALREVISION DES CO 2-GESETZES (BUND) 

Die vom Stimmvolk im Mai 2017 angenommene Energiestrategie des Bundes sieht folgende Zielsetzungen bis 

zum Jahr 2035 vor (weitere Informationen www.energiestrategie2050.ch): 

• (Bund 1) Senkung des Energieverbrauchs pro Person um 43 % gegenüber dem Jahr 2000 

• (Bund 2) Senkung des Stromverbrauchs pro Person um 13 % gegenüber dem Jahr 2000 

• (Bund 3) Inländische Produktion erneuerbare Energien (ohne Wasserkraft): 11'400 GWh 

• (Bund 4) Gebäudepark 2050: Energiekennzahl (Wärme + Elektrizität) 60 kWh/m2 (Vision BFE, 

01.01.2018) 

 

Mit der laufenden Totalrevision des CO2-Gesetzes werden aktuelle über folgende Zielsetzungen diskutiert: Re-

duktion der Treibhausgasemissionen gegenüber dem Basisjahr 1990: 

• (Bund 5) Bis 2050 netto Null Treibhausgasemissionen (Bundesrat, August 2019) 

 

2.8 KLIMA- UND ENERGIE-CHARTA _ STÄDTE UND GEMEINDEN 

Im März 2020 wurde vom Klima-Bündnis Schweiz (Zusammenschluss der Schweizer Mitglieder des europäischen 

Klima-Bündnis) die "Klima- und Energie-Charta der Städte und Gemeinden" herausgegeben (Anhang 6.8).  

Die "Klima- und Energie-Charta" vereint die unterzeichnenden Städte und Gemeinden in einem gemeinsamen 

Bekenntnis zu einem engagierten und wirkungsvollen Klimaschutz. 

Selbstbekenntnis: 

• Die unterzeichnenden Städte und Gemeinden anerkennen ihre Verantwortung für den Klimaschutz 

und sind bereit, den Bund in seiner Klima- und Energiepolitik zu unterstützen. 

• Sie bekennen sich zu der unter dem Pariser Klimaübereinkommen vereinten globalen Gemeinschaft 

und dabei insbesondere zur Zielsetzung, die globale Erwärmung des Klimas auf deutlich unter 2 Grad 

zu begrenzen. 

• Sie verpflichten sich, im Rahmen des eigenen Handlungsspielraumes und der eigenen Möglichkeiten 

entlang ambitionierter Handlungsleitsätze die eigenen Anstrengungen zu erhöhen.  
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3 ABGRENZUNGEN UND HANDLUNGSFELDER 

Die Energiestrategie muss klar, konsistent und überprüfbar sein. Auch soll das Monitoring nicht durch Änderun-

gen der Bilanzierungsmethodik verfälscht werden. Es werden darum nur Indikatoren berücksichtigt, welche ver-

lässlich auf Gemeindegebiet Stansstad erhoben werden können. Grossverbraucher aus Gewerbe und Industrie 

werden nicht berücksichtigt, weil der Energieverbrauch stark von der Wirtschaftslage abhängt und mit dem Zu- 

oder Wegzug einzelner Betriebe sehr stark schwanken kann. 

Erstmalig wurde für das Jahr 2015 eine umfassende Energiebilanz auf Gemeindegebiet erstellt. Es ist deshalb 

sinnvoll, als Referenzjahr das Jahr 2015 festzulegen. 

CO2-Ausstoss und Klimawandel sind heute in aller Munde – doch ein Aspekt geht oft etwas vergessen: Während 

der Klimawandel viele Risiken birgt und Probleme bereitet, ist er ein Wandel. Die Vergiftung der Böden und des 

Wassers durch Pestizide1, Mikroplastik und sonstige Stoffe, die Zerstörung natürlicher Lebensräume bis hin zur 

Ausrottung von Tier- und Pflanzenarten2 zeigen ebenso dramatische Folgen: Unsere Lebensgrundlage wird nach-

haltig zerstört. Die Energiestrategie Stansstad berücksichtigt deshalb auch Ziele in den Bereichen Naturschutz, 

Biodiversität und Wasser. 

Es werden vier Handlungsfelder definiert, aus welchen Indikatoren abgeleitet werden: 

1. Wärme (Heizung und Warmwasser) 

2. Elektrizität 

3. Mobilität 

4. Biodiversität und Wasser 

Diese Handlungsfelder werden erstens auf die Kommune bezogen und zweitens auf das ganze Gemeindegebiet. 

Die Gemeinde steht besonders in der Pflicht, als gutes Beispiel voranzugehen und sollte darum von ihren Ein-

wohnern nur das zu verlangen, was sie auch bereit ist, selber umzusetzen. 

 

  

 
1 Wenn im Folgenden von Pestiziden die Rede ist, so sind sämtliche Gifte mitgemeint, welche in der Natur ein-
gesetzt werden, wie Insektizide, Fungizide, Herbizide, etc. 
2 Gemäss dem am 6. Mai 2019 vom Weltbiodiversitätsrat (IPBES) veröffentlichten Zustandsbericht über die Bio-
diversität sind in den kommenden Jahren und Jahrzehnten eine Million Arten vom Aussterben bedroht. 
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4 ENERGIE- UND UMWELTZIELE STANSSTAD 2035 

 

4.1 KOMMUNALE EBENE / GEBÄUDE / VERWALTUNG 

Die in der folgenden Tabelle dargestellten Zielsetzungen gelten für die Politische Gemeinde und die Schulge-

meinde bzw. für deren eigenen Liegenschaften. 

 

 Indikator Ziel 2035 Referenzwert Bemerkungen, Über-
prüfbarkeit 

I01 Energiekennzahl (Wärme und 
Elektrizität) 

Bund 4: Gebäudepark 2050 
(60 kWh/m2) 

Kanton: Li2 und Li3 

Absenkung um 20% auf 
84 kWh/m2 

(2050: 60 kWh/m2) 

105 kWh/m2 

(2018) 

Auswertung aus 
EnerCoach 2018 

I02 Anteil fossile Energie am 
Wärmeverbrauch (H+WW) 

Bund 5: Bundesrat, netto Null THG 
(2050) 

Kanton: Li1 

Absenkung auf 
5 % fossil 

(2050: 0 % fossil) 

8.4% fossil 

(2018) 

Auswertung aus 
EnerCoach 2018 

I03 Anteil erneuerbare Energie 
am Stromverbrauch 

Bund 3: Inländische Produktion 
11'400 GWh (ohne Wasserkraft) 

Kanton: Li4 

100 % sichern/halten! 

 

Anteil Eigenproduktion 
steigern auf: 

300 MWh/a 

100% (2018) 

 

Anteil Eigenproduk-
tion: 

30 MWh/a (2018) 

Auswertung aus 
EnerCoach 2018 

I04 Wassereffizienz 

Zielwerte SVGW 

Absenkung um 10 %. 
Zielerreichung 100% 

309 Liter/m2 

(2018: Zielerreichung 
90%) 

Auswertung aus 
EnerCoach 2018 

I05 Mobilität / Verkehr 

Bund: UVEK Strategiepapier 2040, 
Ziel 10: Umwelt-Emissionen markant 
reduziert. Ziel 12: Energieeffizienz 
markant erhöht. Ziel 13: Verkehr 
funktioniert weitgehend C02-neutral 
und möglichst ohne fossile Energien 

Hoher Anteil der Mitar-
beiter per Velo, zu 
Fuss, öV und Fahrge-
meinschaften 

100% Alternative, effi-
ziente Antriebe 

? IST-Zustand 2020 
erfassen 

I06 Geräte / Maschinen 100% Alternative, effi-
ziente Antriebe 

? IST-Zustand 2020 
erfassen 

I07 Umwelt / Ökologie 

Bund: Umweltziele BAFU / BLW 2016 
- ressourcenschonende Bewirtschaf-
tung, - naturnahe Produktion, - Er-
haltung vielfältige Tier- und Pflan-
zenwelt 

0 % Pestizide und 
Kunstdünger 

Hoher Anteil Permakul-
tur bzw. hohe Biodiver-
sität 

? IST-Zustand 2020 
erfassen 
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4.2 GANZES GEMEINDEGEBIET 

Die folgenden Indikatoren und Ziele gelten für das ganze Gemeindegebiet. 

 

 Indikator Ziel 2035 Referenzwert Bemerkungen 

I11 Energieverbrauch pro Person 
(Endenergie) 

Bund 1: - 43 % gegenüber 2000 

Kanton: Li2 und Li3 

Absenkung um 30 % 
auf 5'200 kWh/a 

32'470 MWh/a 

7'400 kWh/a Person 

(2015) 

Aus Bilanz 2015 

Nur private Haus-
halte ohne G+I 
(Wärme + Strom) 

I12 Stromverbrauch pro Person  

Bund 2: - 13 % gegenüber 2000 

Kanton: Li3 

Absenkung um 9 % auf 
2'350 kWh/a 

11'495 MWh/a 

2'600 kWh/a Person 

(2015) 

Aus Bilanz 2015 

Nur private Haus-
halte ohne G+I  

I13 Anteil fossile Energie am 
Wärmeverbrauch (H+WW) 

Bund 5: Bundesrat, netto Null THG 
(2050)  

Kanton: Li1 

Absenkung um 75 % 
auf 10 % fossil 

(2050: 0 % fossil) 

12'525 MWh/a 

Heizöl 40 % fossil 

(2015) 

Aus Bilanz 2015 

Nur private Haus-
halte ohne G+I 

I14 Stromproduktion auf Ge-
meindegebiet 

Bund 3: Inländische Produktion 
11'400 GWh (ohne Wasserkraft) 

Kanton: Li4 

Steigerung auf 
6 GWh/a (Sonne) 

(total ca. 6'000 kWp instal-
lierte Leistung) 

Wasser: 1.3 GWh/a 

Sonne: 0.9 GWh/a 

(2018) 

EWN Umsatzdaten 
und Sonnendach.ch 

Potential Sonne: 
20 GWh/a! 

I15 Wassereffizienz 

Trinkwasser pro Person 

10 % unter CH-Durch-
schnitt 

Trinkwasser pro 
Person 2018 

353 Liter/Tag 

Bundesamt für Statis-
tik 2018 

CH: 304 Liter/Tag 

I16 Mobilität / Verkehr 

Bund: UVEK Strategiepapier 2040, 
Ziel 10: Umwelt-Emissionen markant 
reduziert. Ziel 12: Energieeffizienz 
markant erhöht. Ziel 13: Verkehr 
funktioniert weitgehend C02-neutral 
und möglichst ohne fossile Energien 

MIV nimmt ab!  

Angebot ÖV nimmt zu 

Alternative Antriebe 
nehmen zu, Anteil 30% 

? IST-Zustand 2020 er-
fassen 

I17 Umwelt / Ökologie 

Bund: Umweltziele BAFU / BLW 2016 
- ressourcenschonende Bewirtschaf-
tung, - naturnahe Produktion, - Er-
haltung vielfältige Tier- und Pflan-
zenwelt 

Biodiversität steigern 
und Vernetzungspro-
jekte erhöhen 

? IST-Zustand 2020 er-
fassen 
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5 MASSNAHMEN 

Die nachfolgend aufgeführten Massnahmen tragen zur Erreichung der vorgenannten Ziele bei. Sie lehnen sich 

eng an den Energiestadt-Massnahmenkatalog 2017 an, und die Auflistung ist keineswegs abschliessend. Viel-

mehr sollen die Absenkpfade bzw. die Zielerreichung alle 4-5 Jahre geprüft und bei Bedarf die Massnahmen an-

gepasst werden. 

Die Massnahmen sollen durch die Fachgruppe Energiestadt konkretisiert und in das energiepolitische Aktivitä-

tenprogramm übernommen werden. Durch die Genehmigung (Beschluss) des Gemeinde- und des Schulrates er-

hält es das nötige Gewicht. 

Als übergeordnete Massnahme unterzeichnet Stansstad die "Klima- und Energie-Charta _ Städte und Gemein-

den" vom Klima-Bündnis Schweiz (Anhang 6.8). 

 

5.1 KOMMUNALE EBENE / GEBÄUDE / VERWALTUNG  

Mit klugen, zielgerichteten Massnahmen kann und soll die öffentliche Hand (inkl. Schule) ihrer Vorbildfunktion 

gerecht werden. 

 Indikator Massnahme Bemerkungen 

I01 Energiekennzahl 
(Wärme und Elektrizi-
tät) 

Beschluss und Anwendung des Gebäudestandards 
2019 von Energiestadt 

Professionelle Betriebsoptimierung z.B. von energo 
oder Peik durchführen 

Verbindliche Sanierungsplanung erstellen z.B. mit 
Zielsetzung: Im Jahr 2035 sind alle relevanten Bau-
teile (Dach, Fassade, Fenster) aller Gebäude saniert 
oder ersetzt 

Mit Schulen das Thema Energiesparen aufnehmen 
(Energietag, Energiewoche, jedes Jahr, perma-
nente Verankerung) 

www.energiestadt.ch 
 

www.energo.ch, 
www.peik.ch 

 

I02 Anteil fossile Energie 
am Wärmeverbrauch 
(H+WW) 

Heizungsersatz Schule Obbürgen planen und um-
setzen 

Ölheizung 

I03 Anteil erneuerbare 
Energie am Stromver-
brauch 

PV-Konzept über alle Liegenschaften erstellen, mit 
technischer und wirtschaftlicher Machbarkeit, 
Vergabe von Prioritäten 

PV-Anlagen in Sanierungsplanung berücksichtigen 
und realisieren 

Solarstrom-Zertifikate (HKN) einkaufen von PV-An-
lagen auf Gemeindegebiet 

Initiieren und sich beteiligen an Solargenossen-
schaften 

PV-Anlagen sind wirt-
schaftlich oft sehr inte-
ressant 

I04 Wassereffizienz Standortgerechte Pflanzen, welche auch mit zu-
nehmender Hitze nicht bewässert werden müssen 

Seewasser-Nutzung intensivieren 

Zurückhaltung bezüg-
lich Bewässerung! 
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 Indikator Massnahme Bemerkungen 

Evtl. entsprechende Anpassung in Pflichtenheft 
Hauswarte 

Bewässerung nur zielgerichtet und am morgen früh 
oder während der Nacht (wenig Verdunstung), Re-
genwasser oder Überlaufwasser aus Wasserversor-
gung in grossen Tanks sammeln 

Durchfluss der Armaturen an Lavabos und Duschen 
prüfen und ggf. durch wassersparende Armaturen 
einsetzen 

I05 Mobilität / Verkehr Standortbestimmung machen: Welcher Mitarbei-
ter legt welchen Arbeitsweg mit welchem Ver-
kehrsmittel zurück. Umfrage machen, wie ver-
mehrt auf PW für den Arbeitsweg verzichtet wer-
den könnte 

Arbeitszeiten (Blockzeiten) auf öV-Ankünfte und -
Abfahrten abstimmen 

Vergünstigungen für öV-Billette 

Mithelfen Fahrgemeinschaften zu bilden (Taxito) 

Carsharing für Geschäftsfahrten nutzen 

 

I06 Geräte / Maschinen Überblick verschaffen, welche Geräte und Maschi-
nen eingesetzt werden (Bestandesaufnahme) 

Bei Neuanschaffung von Geräten / Maschinen ha-
ben elektrische Antriebe erste Priorität 

Benzinmotoren ausschliesslich mit Gerätebenzin 
betreiben 

 

I07 Umwelt / Ökologie Bestandesaufnahme der kommunalen Grünflächen 
und der Bepflanzung erstellen. Biodiversitätsplan 
ausarbeiten und umsetzen (welche Leitpflanzen / 
Leittiere sollen gefördert werden?) Ganze Kette 
berücksichtigen: Boden, Mikroorganismen, Pflan-
zen, Insekten, Vögel, Kleine Säugetiere, Amphibien 

Renaturierungen umsetzen 

Totalverbot für den Einsatz von Giften in der Natur 
(Pestizide, Herbizide, Fungizide etc.) 

Kunstdünger ersetzen durch Boden-Verbesserer 
(Kompost, Kompost-Tee) 

Beschaffungen nach ökologischen und nachhalti-
gen Gesichtspunkten; Beschaffungsrichtlinie erar-
beiten (betrifft z.B. auch Bauprodukte in Ausschrei-
bungsverfahren) 

Innovatives Grün- und Freiflächenkonzept erarbei-
ten und umsetzen 

Informationen auch 
unter https://gruen-
stadt-schweiz.ch 

www.permakultur.ch 
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5.2 GANZES GEMEINDEGEBIET 

Primär ist es eine Aufgabe der Kommunikation, die Bevölkerung mit ins Boot holen zu können. Insbesondere soll 

die Jugend, das Gewerbe, die Industrie und die Landwirtschaft berücksichtigt werden. 

 Indikator Massnahme Bemerkungen 

I11 Energieverbrauch pro 
Person (Endenergie) 

Kommunikation verstärken: Teile aus der Energie-
bilanz 2015 kommunizieren (evtl. Update 2020: 
Veränderungen?) 

Regelmässige Informationen im Stansstad Aktuell, 
Jahresplanung machen mit Schwerpunktthemen 

Über kommunale Energiestrategie informieren, Be-
völkerung animieren, mitzumachen. Reporting 

Gebäudeprogramm und weitere Förderprogramme 
(Kanton!) stärker kommunizieren 

BZR: Verschärfte Anforderungen bei Gestaltungs-
plänen (z.B. Energiestadt Gebäudestandard 2019) 

Eigenes Förderprogramm starten 

Stansstad Aktuell 

I12 Stromverbrauch pro 
Person  

Kommunikation / Information (z.B. jährliches 
Schwerpunkt-Thema wie Elektroboiler, Elektrohei-
zungen, Energiespartipp, Sommerlicher Wärme-
schutz) 

Bestehende Förderprogramme stärker kommuni-
zieren z.B. ProKilowatt (prokw.ch) 

Stromverbrauch für Kli-
matisierung im Auge 
behalten 

www.energiefran-
ken.ch 

I13 Anteil fossile Energie 
am Wärmeverbrauch 
(H+WW) 

Energieplanung: Wo ist noch nicht genutzte Ab-
wärme aus G+I vorhanden? Wo können Wärme-
verbunde ausgebaut werden? 

Impulsprogramm «Erneuerbar Heizen» bewerben, 
evtl. Beratungen finanziell unterstützen 

Info-Veranstaltung, Wirtschaftlichkeit und Nutzen 
von Heizungsersatz (z.B. Wärmepumpe) aufzeigen 

MuKEn14, Teil Heizungsersatz, auf kommunaler 
Ebene schon vorziehen 

www.erneuerbarhei-
zen.ch 

 

I14 Stromproduktion auf 
Gemeindegebiet 

(Fast) jedes Gebäude (Dach) eignet sich zur Solar-
stromproduktion! 

Information über Wirtschaftlichkeit, Zusammen-
schluss zum Eigenverbrauch (ZEV) und Förderun-
gen, Hauseigentümer direkt anschreiben 

Projekt lancieren: Beratung und Offertstellung PV 
koordinieren 

Bei allen Baugesuchen auf Möglichkeit PV-Anlage 
hinweisen 

MuKEn14, Teil Eigenstromproduktion, auf kommu-
naler Ebene schon vorziehen 

Kommunales PV-Förderprogramm (z.B. 15-20 
Stansstader Solardächer pro Jahr!?) 
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 Indikator Massnahme Bemerkungen 

I15 Wassereffizienz 

Trinkwasser pro Per-
son 

Information: Wasser ist unser wichtigstes Lebens-
mittel! 

Kommunikation: Standortgerechte und hitzeresis-
tente Pflanzen, Bäume sind der beste Hitzeschutz 

Wassersparende Armaturen vergünstigt abgeben 

SER/BZR: Regenwassernutzung vorsehen 

Betrifft Wasserversorgung: Leitungsnetz perma-
nent prüfen, Leckagen beheben 

Regelmässig Trinkwasser auf verschiedenste Gift-
stoffe prüfen lassen, Information der Bevölkerung 

 
 

 
 

 

 

 
 

Man findet nur das, 
wonach man sucht! 

I16 Mobilität / Verkehr Die Gemeinde setzt sich dafür ein, dass weite Ar-
beitswege steuerlich nicht begünstigt werden (kein 
Pendlerabzug!) 

«Sammelparkplätze» zur Verfügung stellen, damit 
sich Fahrgemeinschaften bilden können 

Taxito (organisierter Autostopp) prüfen, siehe 
www.taxito.ch 

Gemeinde-Tageskarten zur Verfügung stellen und 
bewerben 

BZR: Überbauungen mit Mobilitätskonzept, bei 
MFH generell Stromtankstellen (bzw. Leerrohre) 
vorsehen 

Obligatorisch: zukunftsgerichtetes Mobilitätskon-
zept bei Gestaltungsplänen verlangen  

 

I17 Umwelt / Ökologie Kommunikation / Information 

Kurse durchführen (z.B. natürlich Gärtnern, Plastik-
frei durch’s Jahr, permakultur.ch) 

Gift-Sammeltag: Kostenloses Entsorgen von Pestizi-
den, Kunstdünger etc. 

SER/BZR: Begrünung von Flachdächern, Versiege-
lung / Versickerung z.B. auf Parkplatzflächen 

BZR: Keine grossen PP oberirdisch, Tiefgaragen, 
Parkhaus 

Regelmässig Trinkwasser und Bäche auf Giftstoffe 
und Verunreinigungen prüfen, Information der Be-
völkerung 

Quellwasserschutz zu 100 % umsetzen (Grundlagen 
erarbeiten: Wo fehlen Schutzzonen? Finanzielle 
Mittel für Entschädigung Landwirte? Umsetzungs-
planung) 

Innovatives Grün- und Freiflächenkonzept erarbei-
ten und umsetzen 
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6 ANHÄNGE 
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6.2 ENERGIELEITBILD STANSSTAD 2011 
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